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M E R K B L A T T

für Beiträge an den Bau von Holzenergienutzungsanlagen mit einer Leistung < 250 kW

ersetzt das Merkblatt vom 20. Februar 2006

1. Gesetzliche Grundlagen

· Kantonales Waldgesetz (KWaG) vom 17. Februar 1997: Art. 39 und 40

· Kantonale Waldverordnung (KWaV) vom 25. November 1997: § 22 und 24

2. Verfahren

a)  Gesuche um Beiträge an den Bau von Holzenergienutzungsanlagen sind mit den Projektunterlagen (vgl. Ziffer 5) vor Baubeginn an das Baudepartement, Rathaus, 8200 Schaffhausen zu richten.

b.)  Der Regierungsrat entscheidet über das Gesuch. Im Falle eines positiven Entscheides wird der Kantonsbeitrag zugesichert unter dem Vorbehalt, dass der Kantonsrat den entsprechenden Kredit mit dem nächsten Voranschlag bewilligt.

c.)  Nach der Genehmigung des Voranschlages informiert das Kantonsforstamt den Gesuchsteller über die Höhe des genehmigten Kredites.

d.)   Der Gesuchsteller meldet dem Kantonsforstamt:

       a)  die Kreditbewilligung durch das zuständige Organ;

       b)  Projektänderungen;

       c)  den Baubeginn;

       d) die Inbetriebnahme der Anlage.

e.)   Nach Inbetriebnahme  der Anlage hat der Gesuchsteller innert Jahresfrist dem Baudepartement die Schlussabrechnung mit dem Nachweis der Erfüllung der technischen Vorgaben (vgl. Ziffer 6) einzureichen.

f.)     Das Kantonsforstamt prüft die Unterlagen und weist den entsprechenden Beitrag an.

3.    Voraussetzungen für Beiträge an Holzenergienutzungsanlagen

Die Anlage muss mit Filtern für die Rückhaltung von Staub (Grenzwert < 50 mg/m3) ausgerüstet sein, dem neuesten Stand der Technik entsprechen und alle gesetzlichen Vorschriften einhalten.

Die mit Holz erzeugte Wärmemenge ist beim Abgang ans Wärmenetz mittels Wärmezähler zu erfassen.

4.    Beitragshöhe

Die Höhe der Beitrages richtet sich nach der im ersten Betriebsjahr mit Waldholz aus dem Kanton Schaffhausen erzeugten Nutzenergie. 

Der maximale Ansatz beträgt für Neuanlagen mit Grenzwert für Staub < 20 mg/m3 Fr. 140.-- pro MWh und für Neuanlagen mit Grenzwert für Staub 20 - 50 mg/m3 Fr. 100.-- pro MWh. Der maximale Ansatz gilt, bis zu einer Nutzenergie von 500 MWh und für 100 Prozent Waldholz aus dem Kanton Schaffhausen. Bei einer Nutzenergie von 500 - 1'000 MWh beträgt der Beitrag 50 % des maximalen Ansatzes und über 1'000 MWh beträgt der Beitrag 25 % des maximalen Ansatzes.

An Holzenergienutzungsanlagen mit Fernwärmenetz kann zusätzlich ein Beitrag entrichtet werden.

Der maximale Ansatz beträgt Fr. 30.-- pro MWh Nutzenergie, die an das Fernwärmenetz abgegeben wird.

5.    Projektunterlagen

Dem Beitragsgesuch sind folgende Unterlagen beizulegen:

· Projektbeschrieb mit Terminplan für die Realisierung;

· Angaben zur Anlage unter Verwendung des offiziellen Formulars von Holzenergie Schweiz, Seefeldstrasse 5a, 8008 Zürich;

· Herkunft und Menge des zur Energieerzeugung benötigten Holzes.

6.    Unterlagen für Schlussabrechnung

Der Schlussabrechnung sind folgende Unterlagen beizulegen:

· Daten des ersten Betriebsjahres:

Datum der Inbetriebnahme und Dauer der Messperiode;

während der Messperiode erzeugte Nutzenergie;

Anteil der einzelnen Energieträger an der erzeugten Nutzenergie; 

Herkunft und Menge des verwendeten Holzes;

während der Messperiode an ein allfälliges Fernwärmenetz abgegebene Nutzenergie.

· Protokoll der Abnahmemessung.

Schaffhausen, 1. April 2008
Kantonsforstamt


Bruno Tissi




2

